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Unverbindliche Bekanntgabe des Gesamtverbandes der Deutschen  
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) zur fakultativen Verwendung.  

Abweichende Vereinbarungen sind möglich. 

Besondere Bedingungen  
für das Rooming-In  

(BB Rooming-In 2020) 

Musterbedingungen des GDV
Stand: 21.06.2021 

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, die zusätzlich zu Ziffer 2.5 AUB 
2020 Leistungen für das Rooming-In vorsieht. 

Ergänzend zu Ziffer 2.5 der Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2020) 
gilt: 

Bei medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung eines versicherten Kindes bis 
zur Vollendung des x. Lebensjahres zahlen wir das vereinbarte Krankenhaustagegeld 
auch für die Übernachtung einer Betreuungsperson des Kindes. 


